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Ausruhen ist kein Müßiggang und an einem Sommertag 
manchmal im Gras zu liegen und dem Rauschen des Wassers zu 
lauschen oder die Wolken über den Himmel ziehen zu sehen, ist 

keine Zeitverschwendung. 

(John Lubbock) 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 

wir wünschen Ihnen zum Beginn der Sommerferien viele erholsame 
Stunden bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen. 

Ihre Bürgermeisterin und Bürgermeister 
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Feststellung der Jahresrechnung 2022 
des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Raum Bad Boll 
Die Verbandsversammlung hat in der Sitzung vom 24. Mai 2023 die 
Jahresrechnung 2022 des Gemeindeverwaltungsverbandes Raum 
Bad Boll festgestellt. Gem. § 18 des Gesetzes über die kommuna-
le Zusammenarbeit i. V. m. § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg ist die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbe-
richt an sieben Tagen öffentlich auszulegen. Demgemäß liegt die 
Jahresrechnung 2022 einschließlich Rechenschaftsbericht von 
Freitag, 4. August 2023 bis einschließlich Montag, 14. August 2023 
während der Dienststunden öffentlich in der Geschäftsstelle des 
Gemeindeverwaltungsverbandes, Erlengarten 1, 73087 Bad Boll 
aus.  
Die Verbandsversammlung stellte die Jahresrechnung 2022 mit 
 folgenden Abschlusssummen fest:  
1. Ergebnisrechnung  
1.1 Summe der ordentlichen Erträge  1.562.498,83
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen  -1.562.498,83
1.3  Ordentliches Ergebnis  

(Saldo aus 1.1 und 1.2)  0,00
1.4 Außerordentliche Erträge  0,00
1.5 Außerordentliche Aufwendungen  0,00
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)  0,00
1.7  Gesamtergebnis  

(Summe aus 1.3 und 1.6)  0,00

2. Finanzrechnung  
2.1  Summe der Einzahlungen aus  

laufender Verwaltungstätigkeit  1.562.061,89
2.2  Summe der Auszahlungen aus  

laufender Verwaltungstätigkeit  -1.545.919,69
2.3  Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf  

der Ergebnisrechnung  
(Saldo aus 2.1 und 2.2)  16.142,20

2.4  Summe der Einzahlungen aus  
Investitionstätigkeit  57.004,96

2.5  Summe der Auszahlungen aus  
Investitionstätigkeit  -57.004,96

2.6  Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  
aus Investitionstätigkeit  
(Saldo aus 2.4 und 2.5)  0,00

2.7  Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  
(Saldo aus 2.3 und 2.6)  16.142,20

2.8  Summe der Einzahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit  0,00

2.9  Summe der Auszahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit  -17.424,00

2.10  Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  
aus Finanzierungstätigkeit  
(Saldo aus 2.8 und 2.9)  -17.424,00

2.11  Änderung des Finanzierungsmittel- 
bestands zum Ende des Haushalts- 
jahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)  -1.281,80

2.12  Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus  
haushaltsunwirksamen Einzahlungen  
und Auszahlungen  1.364,04

2.13  Anfangsbestand an Zahlungsmitteln  139.232,25
2.14  Veränderung des Bestands an Zahlungs- 

mitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)  82,24
2.15  Endbestand an Zahlungsmitteln  

am Ende des Haushaltsjahres  
(Saldo aus 2.13 und 2.14)  139.314,49

3. Bilanz  
3.1 Immaterielles Vermögen  40.052,99
3.2 Sachvermögen  503.928,10
3.3 Finanzvermögen  207.475,36
3.4 Abgrenzungsposten  22.334,38
3.5 Nettoposition  0,00
3.6  Gesamtbetrag auf der Aktivseite  

(Summe aus 3.1 bis 3.5)  773.790,83
3.7 Basiskapital  173.902,04
3.8 Rücklagen  16.375,00
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses  0,00
3.10 Sonderposten  195.317,48
3.11 Rückstellungen  0,00
3.12 Verbindlichkeiten  388.196,31
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten  0,00
3.14  Gesamtbetrag auf der Passivseite  

(Summe aus 3.7 bis 3.13)  773.790,83 
Bad Boll, 31. Juli 2023  
Reutter 
Verbandsvorsitzender 

Informationsseite

Herausgeber: Der Gemeindeverwaltungsverband Raum Bad Boll
und die Gemeinden Aichelberg, Bad Boll, Dürnau, Gammelshausen, 
Hatten hofen, Zell u. A. Verantwortlich für den amtlichen Teil und 
für Veröffentlichungen des Gemeindeverwaltungsverbandes: der 
Vorsitzende oder ein von ihm benannter Vertreter; für die Mitglieds-
gemeinden: die jeweiligen Bürgermeister oder ein von ihnen 
 benannter Vertreter. Verantwortlich für den übrigen Teil: 
Ulrich Gottlieb, GO Verlag GmbH & Co. KG, Alleenstraße 158, 
73230 Kirchheim unter Teck, Telefon 07021 9750-0, 
Telefax 9750-33, E-Mail: info@go-kirchheim.de. 
Anzeigenannahme: Telefon 07021 9750-19, 
Telefax 07021 9750-33, E-Mail: anzeigen@teckbote.de, 
Annahmeschluss: Montag, 16 Uhr.
Bezugspreise:  
Der Abonnementspreis bei Trägerzustellung beträgt  3,32 pro 
Monat, bei Postzustellung  11,32 (inkl. Portoanteil  8,00) 
pro Monat. Der Einzelverkaufspreis pro Exemplar beträgt  0,85. 
Alle Bezugspreise enthalten 7 % MwSt. Das Bezugsgeld ist bei 
Zahlung per Rechnung jährlich, bei Abbuchung halbjährlich im 
Voraus fällig. 
Bei Fragen zur Lieferung, Bezugsgeldberechnung oder bei Problemen
mit der Zustellung wenden Sie sich bitte direkt an den Vertrieb. 
Sie erreichen ihn telefonisch unter 07021 9750-37 oder -38, 
per Telefax 9750-495 oder per E-Mail: vertrieb@teckbote.de.
Neubestellungen und Änderungen sind direkt beim Verlag möglich. 
Abbestellungen sind schriftlich mit einer Frist von einer Woche zum 
Monatsende möglich.
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Die Gemeinde Dürnau (2.200 Einwohner), Landkreis Göppin-
gen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

einen Bauhofmitarbeiter (m/w/d) 
unbefristet in Vollzeit

 
Das Aufgabengebiet umfasst 
alle Tätigkeitsbereiche des Bauhofes, insbesondere die Mit-
arbeit bei der Straßen- und Wegeunterhaltung, Grünanlagen-
pflege, Kontrolle und Unterhaltung von Gewässern, Kanälen 
und gemeindeeigenen Gebäuden sowie die Mitarbeit beim 
Winterdienst. 
Wir suchen SIE mit
•	 abgeschlossener handwerklicher/technischer Ausbil-

dung,
•	 der Befähigung für das Bedienen und den Umgang mit 

 Maschinen und Geräten,
•	 Führerschein der Klassen B/BE und T. Wünschenswerter-

weise mit CE oder mit der Bereitschaft, diesen mit finanzi-
eller Unterstützung zu erwerben.

•	 Leistungsbereitschaft, Flexibilität und Teamfähigkeit,
•	 körperlicher Belastbarkeit und selbständiger Arbeits - 

weise.
 
Wir bieten Ihnen 
einen krisensicheren Arbeitsplatz, eine abwechslungsreiche 
Tätigkeit sowie eine tarifgerechte Bezahlung nach dem Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). 
Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerber/-
innen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bevorzugt 
berücksichtigt. 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Hauptamtsleiter, Herr 
Bärtle unter Telefon 07164 91010-13 gerne zur Verfügung. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns  
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens  
25. August 2023 an die Gemeindeverwaltung Dürnau, 
Hauptstraße 16, 73105 Dürnau oder per E-Mail (PDF) an 
 gemeinde@duernau.de.

 

Bürgerauto Lorenz

Unser E-Bürgerauto

 Unser E-Bürgerauto Lorenz 
ist auf Tour für Sie: 
Der Fahrdienst wird jeweils Montag, 
Dienstag und Donnerstag von 8.00 
bis 18.00 Uhr angeboten. 
Vereinbarung von Fahrterminen: 
Fahrten können jeweils montags, 
dienstags und donnerstags von 
10.00 bis 16.00 Uhr unter folgender 

Rufnummer gebucht werden: 
Telefon 0152 22084105 
Wir freuen uns, Ihnen unseren Fahrservice anbieten zu können und 
Sie somit in Ihrem Alltag zu unterstützen. 
 
 

 

Der Grundschul- und Kindergartenverband Dürnau-Gam-
melshausen bietet zum neuen Schuljahr folgende Stelle an:
 

Mitarbeiter (m/w/d) 
Randzeiten- und Mittagsbandbetreuung 

an der Grundschule

•	 Teilzeit, unbefristet, mit einem Beschäftigungsumfang 
bis 50 % (derzeit 19,5 Wochenstunden), bei der Bereit-
schaft zur Übernahme weiterer Tätigkeiten und Fortbil-
dungsangeboten.

•	 Oder: alternativ Mini-Job (bis max. 520,– €/Monat).
 
Die Grundschule Dürnau-Gammelshausen ist eine Ganz-
tagesschule in Wahlform und Sitz der Hector-Kinderakade-
mie „Pfiffikus“ für den Landkreis Landkreis Göppingen. 

Aufgaben:
Aufsicht/Betreuung der Schulkinder in der morgendliche 
Randzeitenbetreuung sowie im Mittagsband bzw. nach Ab-
sprache auch Ferienbetreuung.
Nach Beschäftigungsumfang auch Mitarbeit bei der schuli-
schen Betreuung. 
Entsprechende Vorqualifizierung ist wünschenswert. Ggf. 
sind Fortbildungen/Weiterqualifizierung vorgesehen. 
Die Stelle kann bei entsprechender beruflicher Qualifikation 
auch als Stelle für die Schulsozialarbeit ausgebildet werden 
(nicht: bei Mini-Job). 

Leistungen:
Funktions- und leistungsgerechte Vergütung nach dem Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), zusätzliche Alters-
versorgung (ZVK), Jobrad-Angebot, betriebliches Gesund-
heitsmanagement (im Aufbau).
 
Bewerbungen bitte bis spätestens 25. August 2023 an  
die Verbandsverwaltung; gerne auch per E-Mail (gemeinde@
duernau.de).

 

Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst 
Notrufnummer: 116117 (Anruf kostenlos) 
Unter der genannten Rufnummer werden auch Hausbesuche orga-
nisiert. 

… für Aichelberg 
An Werktagen von Montag bis Freitag:
Unter obiger Rufnummer ist der ärztliche Bereitschaftsdienst er-
reichbar. Dieser ist außerhalb der Sprechzeiten des Hausarztes zu-
ständig von Montag bis Donnerstag jeweils von 18.00 bis 8.00 Uhr 
am Folgetag und am Freitag von 16.00 bis 8.00 Uhr am Folgetag. 

An Wochenenden und Feiertagen:
Ärztlicher Bereitschaftsdienst durch die Notfallpraxis in Kirchheim 
(auf dem Gelände des Kreiskrankenhauses) an Samstagen, Sonn- 
und Feiertagen von 8.00 bis 23.00 Uhr. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
 

Informationsseite
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… für Bad Boll, Dürnau, Gammelshausen, Hattenhofen, 
Zell u. A.: 
An Werktagen von Montag bis Freitag:
Unter obiger Rufnummer ist der ärztliche Bereitschaftsdienst er-
reichbar. Dieser ist außerhalb der Sprechzeiten des Hausarztes zu-
ständig von Montag bis Donnerstag jeweils von 18.00 bis 8.00 Uhr 
am Folgetag und an Freitagen von 16.00 bis 8.00 Uhr am Folgetag. 

An Wochenenden und Feiertagen:
Ärztlicher Bereitschaftsdienst durch die Notfallpraxen in der Klinik 
am Eichert (Alb-Fils-Klinik Göppingen) an Samstagen, Sonn- und 
Feiertagen von 8.00 bis 20.00 Uhr und in der Helfenstein Klinik 
in Geislingen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 8.00 bis 
16.00 Uhr. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Unter www.docdirekt.de oder Telefon 0711 96589700 können 
sich gesetzlich versicherte ohne Terminvereinbarung montags bis 
freitags von 9.00 bis 19.00 Uhr kostenfrei via Telefon, App oder Chat 
von einem kompetenten Arzt beraten lassen. 
 

Kinder- und Jugendärztlicher 
Bereitschaftsdienst 
Notrufnummer: 116117 
Notfallpraxis für Kinder und Jugendliche in der Klinik am Eichert 
(Alb-Fils-Klinik Göppingen), an Samstagen, Sonntagen und Feier-
tagen von 8.00 bis 20.00 Uhr. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
 

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst 
Notrufnummer: 116117 
Notdienst an Freitagen, 16.00 bis 22.00 Uhr und Samstagen, Sonn- 
und Feiertagen 8.00 bis 22.00 Uhr. 
 

HNO-ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Notrufnummer: 116117 
Die HNO-fachärztliche Notfallversorgung bzw. der HNO-fach-
ärztliche Notfalldienst wird nur noch und ausschließlich an den 
hierfür eingerichteten HNO-Notfallpraxen erbracht. In Baden-Würt-
temberg ist dies an der Universität-HNO-Klinik, Elfriede-Aulhorn-
Straße 5, 72076 Tübingen eingerichtet. 
Öffnungszeiten sind an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 8.00 
bis 20.00 Uhr. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Hinweis: Informationen zu den Öffnungszeiten und Anschrift der 
jeweiligen Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/
buerger/notfallpraxen/ 
 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
An Wochenenden und Feiertagen: 
Ansage des zentralen Notfalldienstes unter der Rufnummer: 
0761 120 120 00 
 
Hinweis: Für den zahnärztlichen Notdienst ist die Kassenzahnärzt-
liche Vereinigung zuständig. Bitte wenden Sie sich bzgl. der Ruf-
nummern an die www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst 
 
 
EVF-Störhotline 
Die aktuelle Rufnummer der EVF-Störungshotline (7 Tage/24 Stun-
den) lautet 0800 6101-767 (kostenlos), (stets aktuell zu finden un-
ter https://evf.de/kontakt/). 
 

Fundtiere 
Tierherberge Donzdorf (Hunde), 
Montag bis Sonntag, 8.00 bis 18.00 Uhr, Telefon 07162 943288 
Katzenschutz Donzdorf (Katzen), 
Montag bis Sonntag, 8.00 bis 18.00 Uhr, Telefon 07162 21120 

Tierrettung Mittlerer Neckar (Nachtdienst), 
Montag bis Sonntag, 18.00 bis 8.00 Uhr, Telefon 0711 4115103 
 
Rettung angefahrener Tiere, Tierbefreiung aus Notlagen 
24 Stunden Notruf 0177 3590902 
Tierrettung Mittlerer Neckar (TRD), Telefon 0711 4115103 
 
Tödlich verletzte Katzen 
Katzenschutz Donzdorf, Telefon 07162 21120 
 
 
Tierärztlicher Notfalldienst 
01805 843736 – Kleintiernotdienst Kreis GP-Geislingen 
Diese Telefonnummer leitet von 8.00 bis 22.00 Uhr automa-
tisch auf die aktuell diensthabende Praxis im Kreis Göppin-
gen-Geislingen um. 
0,14 €/min aus dem Festnetz,
0,42 €/min aus dem Mobilfunknetz
•	 Der Kleintier-Notdienst im Kreis Göppingen/Geislingen ist nun an 

365 Tagen im Jahr von 8.00 bis 22.00 Uhr unter obiger Nummer 
erreichbar

•	 Nach 22.00 bis 8.00 Uhr sind die umliegenden Kleintierkliniken 
erreichbar.

•	 Versuchen Sie bitte, falls möglich immer erst Ihren Haustierarzt 
telefonisch zu erreichen.

•	 Die Praxen sind zum Teil außerhalb der Öffnungszeiten nicht be-
setzt. Fahren Sie erst nach telefonischer Rücksprache zur Not-
dienstpraxis.

 
Unter www.vetnotdienst.de sehen Sie auf der Landkarte von 
8.00 bis 22.00 Uhr welche Praxis aktuell Notdienst hat 
 
 
Apotheken-Notfalldienst 
… für Aichelberg, Bad Boll, Dürnau, Gammelshausen, 
Hattenhofen, Zell u. A.: 
0800 00 22833 (kostenlos vom Festnetz) 
22 8 33 (0,69 € pro Min. aus dem Mobilfunk) 
 
Weitere Informationen zum Notdienst und Apotheken unter 
www.lak-bw.de/notdienstportal 
 
Samstag, 5. August 2023 
Barlach-Apotheke
Hauptstraße 80 
73087 Bad Boll 
Telefon 07164 6041 
 
Sonntag, 6. August 2023 
Löwen-Apotheke 
Stuttgarter Straße 7 
73066 Uhingen 
Telefon 07161 37352 
 
Samstag, 12. August 2023 
Apotheke am Kirchplatz 
Kirchplatz 8 
73098 Rechberghausen 
Telefon 07161 53644 
 
Sonntag, 13. August 2023 
Rathaus-Apotheke 
Hauptstraße 34 
73110 Hattenhofen 
Telefon 07164 4434 
 
Samstag, 19. August 2023 
Schloss-Apotheke 
Freihofstraße 53 
73033 Göppingen 
Telefon 07161 75622 
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Sonntag, 20. August 2023 
Apotheke im Kaiserbau 
Poststraße 14 
73033 Göppingen 
Telefon 07161 78915 
 
Achtung: 
Eventuelle Änderungen des Notfalldienstes entnehmen Sie bitte 
der Tagespresse. 
 

Notruftelefonnummern 
Rettungsdienst-Notruf Telefon 112 
Krankentransport Telefon 19222
 
Polizeiposten Bad Boll 
Erlengarten 1, 73087 Bad Boll  Telefon 12024 oder 12025 
 
Störungsannahmen 
Strom (EnBW) Telefon 0800 3629477 
Strom für Bad Boll (Albwerk) Telefon 07331 209777 
Elektro-Notdienst Telefon 07161 500506
Energieversorgung Filstal (EVF) Telefon 0800 6101-767 
Unitymedia Telefon 0221 46619100

Blumhardtweg 30 · 73087 Bad Boll
Pflegedienstleiterin Tel. 07164 2041 · Einsatzleiterin Tel. 07164 2042

Verwaltung Tel. 07164 2043, Fax 2032 · Bürozeiten: Mo – Fr: 8.00 – 13.00 Uhr
Mo + Mi: 14.00 – 16.00 Uhr

www.diakoniestation-badboll.de

Wochenend- und Feiertagsdienst 

Sie erreichen uns regelmäßig innerhalb der genannten Bürozeiten.
Sollten Sie als unser Patient in eine unaufschiebbare

pflegerische Notlage kommen, so sind wir rund um die Uhr
für Sie unter der Rufnummer 20 41 erreichbar.

Pflegedienst

Aurelia
Wochenend- und Feiertagsdienst

Rufnummer 0 71 64 / 80 12 20

Gemeinde Hausmüll
Bioabfall

alle Gemeinden
Aichelberg
Bad Boll/Eckwälden
Dürnau
Gammelshausen
Zell u. A.-Erlenwasenhof

14. 8. 23
 3. 8. 23
10. 8. 23
17. 8. 23
24. 8. 23
31. 8. 23

Hattenhofen
Zell u. A. 16. 8. 23

Gemeinde Blaue 
Tonne

Gelber 
Sack

Aichelberg
25. 8. 23 

(Fr.)

14. 8. 23 Bitte Gelbe  
Säcke frü-
hestens am 
Vorabend der 
Abholung am 
Straßenrand 
bereitstellen!

Bad Boll/Eckwälden 15. 8. 23
Dürnau  7. 8. 23

21. 8. 23Gammelshausen  4. 8. 23
Hattenhofen

 7. 8. 23 14. 8. 23
Zell u. A.

Weiterhin führen auch die örtlichen Vereine Altpapiersamm-
lungen durch. Die Termine werden von den jeweiligen Vereinen 
im Mitteilungsblatt bekannt gegeben. Wir bitten die Bevölke-
rung, diese Sammlungen zu unterstützen. 
Bitte beachten Sie auch die Termine im Abfall-Abc etc.

Grünmassesammlung 
Gemeinde   August  
Gammelshausen  7. August 23

 

In eigener Sache

Öffentliche Steueraufforderung 
Die 3. Vorauszahlungsraten für die Grund- und Gewerbe-
steuer werden am 15. August 2023 für das Jahr 2023 fällig. 
 
Den fälligen Steuerbetrag entnehmen Sie bitte dem zuletzt 
ergangenen Steuerbescheid. 
 
Bitte begleichen Sie den fälligen Betrag fristgerecht und 
unter Angabe des auf Ihrem Bescheid vermerkten Kassen-
zeichens. Sollten Sie uns ein SEPA-Basislastschriftmandat 
erteilt haben, werden wir den Betrag am Fälligkeitstermin 
 abbuchen. Eventuelle Guthaben werden verrechnet. 
 
Ein fristgerechter Zahlungseingang wird durch unsere EDV 
genau überwacht. Bei nicht termingemäßer Zahlung werden 
Mahngebühren und Säumniszuschläge fällig, die unsere auf 
gesetzlicher Grundlage arbeitenden Programme abrechnen. 
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’s Blättle macht Sommerpause! 
In den Kalenderwochen KW 32 (10. August 2023) und KW 33 
(17. August 2023) erscheint kein Mitteilungsblatt! 
Die erste Ausgabe nach der Sommerpause ist in KW 34  
am 24. August 2023. 

 

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club
PEDELEC-Fahrtraining im August 

Wie im Juli in der SWP zu lesen war, sollte man beim Umstieg auf 
das Pedelec für die eigene Sicherheit unbedingt einen Trainings-
kurs  belegen!
Im Rahmen der Initiative „radspaß sicher e-biken“ lädt der ADFC 
Göppingen im August zu einem weiteren Pedelec-Fahrtraining ein:
Freitag, 18. August 2023 Bad Boll, Badwasen 2, WALA-Labor-
gebäude 14.00 – 17.00 Uhr
Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt auf 8 Personen.
Der Kurs kostet 35,– €/Person, das Landratsamt unterstützt dies 
im Landkreis Göppingen mit einem Gutschein in Höhe von 10,– 
€, sodass die Teilnehmer nur 25,– € bezahlen – Rabatt-Code: 
PQ795VNGECNR 
Eine Anmeldung ist nur möglich unter: www.radspass.org – Kurse 
buchen – Kurse filtern – Landkreis Göppingen – filtern oder telefo-
nisch unter: 0711 95469799 Der Rabatt-Code muss gleich bei der 
Anmeldung eingetragen werden.
Nähere Informationen bei baerbel.vogl@adfc-bw.de, Telefon 0151 
750 15913, www.goeppingen.adfc.de 

Angaben zur Feststellungserklärung 
der Grundsteuer werden mit Auskünften 
zur Gebäude- und Wohnungszählung 
des Zensus 2022 verwechselt 
Beim Statistischen Landesamt Baden-Württemberg gehen in die-
sen Tagen vermehrt zahlreiche Unterlagen von Eigentümerinnen 
und Eigentümern ein, die auf eine Verwechslung der Gebäude- und 
Wohnungszählung im Rahmen des Zensus 2022 mit der Abgabe 
der Grundsteuererklärung schließen lassen. 
Seit Juni 2023 versenden die Finanzämter an alle Eigentümerinnen 
und Eigentümer, die bis zur Frist am 31. Januar 2023 ihre Feststel-
lungserklärung (Grundsteuer B) nicht eingereicht haben, Erinne-
rungsschreiben mit neuer Fristsetzung. 
Das Statistische Landesamt weist darauf hin, dass diese Erinne-
rung nicht im Zusammenhang mit der Gebäude- und Wohnungs-
zählung (GWZ) steht. Die GWZ ist seit Januar 2023 abgeschlossen 
und das Statistische Landesamt versendet keine Erinnerungs-
schreiben mehr an die zu Befragenden. 
Die „Erinnerung an die Abgabe der Feststellungserklärung“ des 
zuständigen Finanzamtes kann nicht durch die Übersendung des 
„Fragebogens der Gebäude- und Wohnungszählung zum 15. Mai 
2022“ – weder an das Statistische Landesamt noch an das zustän-
dige Finanzamt – beantwortet werden. 
Bei Erhalt eines Erinnerungsschreiben im Rahmen der Grundsteu-
ererklärung bittet das Statistische Landesamt sich ausschließlich 
an das jeweils zuständige Finanzamt zu wenden. 
Zum Hintergrund: 
Das Statistische Landesamt hat im Jahr 2022 alle Eigentümerin-
nen und Eigentümer von Wohnraum im Rahmen der Gebäude- 
und Wohnungszählung des Zensus 2022 gebeten, Auskünfte zu 
Gebäuden und Wohnungen zu erteilen. Unter anderem zum Baujahr 
des Gebäudes, zur Wohnungsfläche, der Anzahl der Räume oder 
der Nettokaltmiete. Dafür stand den Befragten ein Online- oder ein 
Papierfragebogen zur Verfügung. Die Erhebung ist seit Januar 2023 
vollständig abgeschlossen, der Online-Fragebogen ist nicht mehr 
erreichbar, zugestellte Papierfragebogen werden nicht mehr verar-
beitet. 
Die Finanzämter haben im Jahr 2022 alle Eigentümerinnen und 
Eigentümer von Grundstücken aufgefordert, eine Grundsteuer-
erklärung (Grundsteuer B) abzugeben. Hintergrund war die Reform 
der Grundsteuer. Wer die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklä-
rung (Feststellungserklärung) versäumt hat, erhält vom zuständi-
gen Finanzamt derzeit ein Erinnerungsschreiben. 
Die erhobenen Daten der Gebäude- und Wohnungszählung werden 
ausschließlich für die Belange des Zensus 2022 verwendet und zum 
schnellstmöglichen Zeitpunkt anonymisiert. Sie werden nicht für 
die Kontrolle der bei der Grundsteuer gemachten Angaben genutzt. 
Dies ist durch das sogenannte Rückspielverbot gewährleistet, das 
eine Weitergabe von Daten, die im Zuge der Zensuserhebung 2022 
erhoben wurden, an andere staatliche Stellen untersagt. 

An der hochfrequentierten A8 zwischen den Anschlussstellen Ulm-
West und Mühlhausen, einschließlich der Albabstiegstraße, werden 
in diesem Sommer zwingend erforderliche Erhaltungsmaßnahmen 
durchgeführt. Um die Belastungen der Verkehrsteilnehmer/innen 
und der Anrainergemeinden so gering wie möglich zu halten, wird in 
einem engen Zeitraum ein umfangreiches Maßnahmenpaket von 
Felssicherung bis zu Fahrbahndeckenerneuerungen geschnürt. 
Die vielseitigen Arbeiten in Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe wer-
den Dank komplexer Logistik von der Autobahn GmbH Niederlas-
sung Südwest so gebündelt, dass nur eine Vollsperrung im Juli und 
zwei weitere Teilsperrungen im August notwendig sind.
•	 Teilsperrung: Freitag, 4. August, ab 20.00 Uhr bis Montag, 7. Au-

gust 2023, ca. 6.00 Uhr. 
 
Sperrung des 2. Fahrstreifens wegen Felssicherungsarbeiten am 
Drackensteiner Hang zwischen den A8 Anschlussstellen Hohen-
stadt und Mühlhausen in Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe. 
Die A8 in Fahrtrichtung München ist uneingeschränkt befahrbar. 
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•	 Teilsperrung: Freitag, 11. August, ab 20.00 Uhr bis Montag, 
14. August 2023, ca. 6.00 Uhr.

 °  A8, Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe zwischen den An-
schlussstellen Hohenstadt und Mühlhausen: Sperrung des 2. 
Fahrstreifens wegen Felssicherungsarbeiten am Drackenstei-
ner Hang.

 °  A8 in beiden Fahrtrichtungen (Stuttgart/Karlsruhe sowie Mün-
chen): Sperrung des 2. und 3. Fahrstreifens im Bereich der An-
schlussstelle Ulm-West wegen Asphaltarbeiten.

 
Achtung: Während der Teilsperrungen sind keine Umleitungen ein-
gerichtet. Es ist bei erhöhtem Verkehrsaufkommen mit stocken-
dem Verkehr oder Stau zu rechnen. 
 

 

Familientreff am AlbTrauf

Familientreff am AlbTrauf im Raum Bad Boll 
SOMMERFERIEN 14. August 2023 bis 8. September 2023 – 
WIR WÜNSCHEN ALLEN FAMILIEN SCHÖNE FERIEN! 
 
Eltern-Baby-Treff
im Atelier im Alten Schulhaus, Kirchplatz 6 in Bad Boll 
Für Eltern mit Kindern im 1. Lebensjahr. 
Jeden Montag von 10.00 bis 11.30 Uhr. 
Spiel- und Erfahrungsraum für Babys und Kleinkinder von Beginn 
an sowie Kontakt- und Austauschmöglichkeit für Eltern. Der Treff 
wird pädagogisch begleitet. 
7. August 2023 – Stoffwindelberatung im Babytreff 
Mit Valerie Peters, Stoffwindelberaterin 
Informationen und Beratung rund um das Thema Wickeln mit Stoff-
windeln. 
Das Angebot ist kostenfrei. 

Offenes Café
im Mehrzweckraum der Seniorenwohnanlage, 
Blumhardtweg 30 in Bad Boll 
Jeden Mittwoch von 9.30 bis 12.00 Uhr. Mit Kinderspielfläche. 
Wir bieten mit unserem offenen Angebot einen Treffpunkt für 
Schwangere und Familien mit Babys und Kleinkindern von 0 bis 
zum Eintritt in den Kindergarten. 
Am Schluss jedes Cafétreffs findet ein Spielkreis mit Fingerspielen, 
Bewegungsspielen und Mitmachliedern statt. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Mittwochs bieten wir Kaffee/Tee, Wasser und Obst kostenlos an. 
Jeden ersten Mittwoch im Monat erwartet Sie und Ihr/e Kind/er 
ein leckeres und etwas umfangreicheres Frühstücksbuffet. Mitge-
brachte Getränke/Kinderfrühstück sind erlaubt. 

Neugierig geworden? – Schauen Sie doch einfach mal bei uns 
vorbei. Sie sind immer herzlich willkommen! 
Alle Angebote sind kostenfrei. 
Weitere Informationen finden Sie auf www.familientreffs.de 
> Familientreff am AlbTrauf im Raum Bad Boll 
> Termine. 
Folgen Sie uns auf Facebook: 
Göppinger Familientreffs und Instagram:
Kontakt:
Natalia Weinberg
Familientreffleiterin
Mobilfunknummer: 0176 17303304
E-Mail: n.weinberg@awo-gp.de   
 

 

V E R S C H E N K B Ö R S E
Verschenkt wird ...

2 Gartenliegen mit Kunststoffbändern und getrennten 
Polsterauflagen | Telefon 0172 7615381
Ältere Stereo-Anlage (Philips, defektes Kassettenteil) 
mit funktionstüchtigen Lautsprechern | Telefon 7497
Elektrischer Lattenrost, 190 x 90 cm | Telefon 4575
12 Henkelgläser, 1/8 l, unbenutzt | Telefon 9032
Großer Straßen- und Reiseatlas Deutschland (3 Ordner) | 
Flachbildfernseher | Telefon 2461
Ballkleid in braun, Gr. 42 | Telefon 1498283
Hometrainer Amysa magnetic cycle, älteres Modell, 
funktionsfähig | Telefon 909966
Roter Couch Hocker, mit Chromfüßen gut erhalten, Maße: 130 
x 60 cm | rote Eckcouch, mit Chromfüßen Maße: 270 cm auf 
200 cm, Polsterung in Ordnung, Bezug hat Gebrauchsspuren | 
Telefon 12684
Tisch-Bügelautomat (elektrisch), B: 66 cm x H: 29 cm x 
T: 27 cm | Telefon 13617
Hometrainer von Kettler | Telefon 01704805171

Gesucht wird ...
Bilderrahmen aus Holz, Größe ca. 65 x 90 cm | Telefon 4794
Sollten Sie etwas gefunden haben, wenden Sie sich bitte direkt 
an den Anbieter.
Ihre Anzeigen können Sie wie folgt aufgeben:
Telefon 07164 91004-14
Telefax 07164 91004-60
E-Mail: mbl@gvv-boll.de
Annahmeschluss: montags, 10.00 Uhr (vor Feiertagen entneh-
men Sie bitte den Annahme-/Abgabeschluss dem Mitteilungs-
blatt).
Ihre Anzeige wird 2-mal ausgeschrieben. Bitte teilen Sie uns mit, 
wenn Ihre Anzeige erfolgreich war. Danke!

Energieagentur
Landkreis Göppingen

Hitzeschutz am Gebäude 
  Klimaanlagen sind teuer in der An-

schaffung und entpuppen sich 
schnell als Stromfresser. Alternativ 
dazu bietet eine Dämmung der Fas-
sade und des Daches den gewünsch-
ten sommerlichen Hitzeschutz und 
führt gleichzeitig zu einer Senkung 
der winterlichen Heizkosten. Bei einer 

aufwendigen Dämmung kann der Einsatz eines Lüftungssystems 
von großem Vorteil sein, denn es sorgt für gute Luftqualität und ver-
ringert im Winter Lüftungswärmeverluste. Welche Maßnahmen für 
Ihr Gebäude optimal sind, erfahren Sie bei einer individuellen und 
neutralen Erstberatung der Energieagentur Landkreis Göppingen. 
Die Energieberater beraten Sie anbieterunabhängig, umfassend 
und persönlich. Dank öffentlicher Förderung beträgt der Eigenanteil 
für eine Beratung maximal 30 Euro. Bei Interesse melden Sie sich 
zur Terminvereinbarung für eine individuelle Beratung gern un-
ter 07161 6516500. Weitere Beratungsangebote und Informatio-
nen unter www.klimaschutz-goeppingen.de/energieberatung. 
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Schulen/Kindergärten

 

Albert-Schweitzer-Schule
Albershausen

Abschlussfahrt der Klasse 10a der Albert-Schweitzer-Schule   

Die Klasse 10a der Albert-Schweitzer-Schule erlebte eine unver-
gessliche Abschlussfahrt in die französische Küstenstadt Nizza, die 
sie noch lange in Erinnerung behalten wird. Mit Vorfreude und Aufre-
gung begann die Reise für die Schülerinnen und Schüler am 25. Juni 
mit einer Nachtfahrt in Richtung Nizza. Am nächsten  Morgen, als 
die Sonne über der Côte d‘Azur aufging, erreichte die Gruppe end-
lich ihr Ziel. 
Nachdem sich die Klasse im Hotel ausgeruht und frisch gemacht 
hatte, versammelte sie sich für einen gemeinsamen Spaziergang 
entlang der Promenade des Anglais, um erste Eindrücke von der 
Küstenstadt zu sammeln. 
Am nächsten Tag erkundeten die Schülerinnen und Schüler Nizza 
bei einer Stadtführung, wobei besonders die charmante Altstadt 
mit ihren engen Gassen und bunten Häusern die Klasse beein-
druckte. 
Der zweite Tag führte die Klasse nach Monaco, wo sie die Yachten 
im Hafen, die prunkvollen Paläste und die luxuriösen Autos während 
einer Petit-Train-Tour bestaunten. 
Ein weiteres Highlight der Abschlussfahrt war der Besuch von  
Grasse, dem berühmten Zentrum der Parfümherstellung. Dort er-
hielten die Schülerinnen und Schüler eine Führung in einer Parfü-
merie und lernten viel über die Kunst der Duftkreation. 
Der letzte Tag führte die Klasse nach Cannes. Zunächst besuchten 
sie mit der Fähre die Insel St. Marguerite und genossen die Natur. 
Anschließend ging es zurück nach Cannes, wo sie die berühmte 
Walk of Fame entlang des Palais des Congrès bewunderten. 
Mit unvergesslichen Erinnerungen und gestärkter Gemeinschaft 
kehrten die Schülerinnen und Schüler am nächsten Tag wieder 
 zurück, bereit, neue Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen. 

Abschlussfahrt der 9c in die Toskana 
Die Klasse 9c der Albert-Schweitzer-Schule Albershausen/Schlier-
bach durfte Ende Juni eine Woche an der wunderschönen Versilia-
küste verbringen. 
Dank einer Nachtfahrt mit dem Bus konnten die Schülerinnen und 
Schüler gleich am Montagmittag das Meer und den Strand genie-
ßen. 
Am Dienstag stand ein Ausflug nach Florenz auf dem Programm, 
der dank einer angenehmen Stadtführerin alles Wissenswerte zur 
Stadt und zur Renaissance vermittelte. 
Am Mittwoch wurde es dann sportlich und nass: Die Klasse war den 
Vormittag über beim River Trekking, was bedeutete, dass alle mit 
Helm und Neoprenanzug ausgestattet wurden, von sieben Meter 

hohen Klippen springen durften oder durch enge Felsabschnitte im 
Wasser rutschen konnten. 
Ein Ausflug nach Pisa stand am Donnerstag auf dem Programm. 
Neben der Besichtigung der bekannten Sehenswürdigkeiten 
herrschte auch ein großes Interesse an den Straßenverkäufern, die 
viele Fake-Designer-Artikel im Angebot haben. 
Am Freitag ging es dann, müde, zufrieden und mit vielen neuen 
 Eindrücken versorgt, zurück nach Baden-Württemberg.  

Klasse 9c

Feierliche Aufnahme in das Netzwerk 
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 
Am 22. Juli 2023 war es endlich so weit. Nach langer Vorberei-
tung des durch Frau Cenk und Frau Becker ins Leben gerufenen 
 Projektes wurde unserer Schule im Rahmen des Schulfests der   
Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ verliehen. 
Mit Hilfe von Herrn Bizer und Herrn Linn, der SMV und vielen wei-
teren engagierten Kolleginnen und Kollegen und Schülerinnen und   
Schüler war dies möglich. 
Bei diesem Projekt geht es um eine Selbstverpflichtung der Schule 
und der Schülerinnen und Schüler. Wir stellen uns gegen Diskrimi-
nierung und Rassismus und setzen uns für gewaltfreie Konflikt-
lösungen ein. Als Schule gehen wir damit eine verbindliche Werte-
gemeinschaft ein. Um uns diese Verpflichtung regelmäßig ins Ge-
dächtnis zu rufen, werden in Zukunft in jedem Schuljahr Projekte 
zum Thema Diskriminierung durchgeführt. In der Projektwoche, die 
in diesem Jahr unter dem Motto Toleranz stand, setzten sich die 
Klassen bereits intensiv mit den Themen Rassismus, Toleranz, Viel-
falt und einem respektvollen Miteinander auseinander. 
Nach der Begrüßung durch Schulleiter Herrn Bizer durfte unser 
 erster Vielfaltcoach Mia Sophie Deubel aus der Klasse 8a die Men-
torenausbildung und ihr Aufgabenfeld vorstellen. Außerdem konn-
ten wir den Box-Weltmeister Firat Arslan als Pate des Projekts gewin-
nen, der ebenfalls Grußworte an die Gäste richtete. Der Weltmeister 
hat in seiner Ansprache betont, wie wichtig es sei, sich gegen Ras-
sismus und Ausgrenzung einzusetzen. Anschließend sprach Herr 
Haiß als Landeskoordinator einige Worte und übergab der Schule in 
Anwesenheit der beiden Bürgermeister Herr Bidlingmaier und Herr 
Krötz feierlich die Urkunde sowie das Schild als Erinnerung daran, 
sich mit Courage gegen Diskriminierung einzusetzen. 
Nach dem offiziellen Teil folgten Vorführungen und die einzelnen 
Klassen haben ihre Projekte vorgestellt. Anschließend feierte 
die Schulgemeinschaft bei herrlichstem Wetter und bester Ver-
pflegung. Die jüngeren Gäste konnten sich an der abwechslungs-
reichen Spielstraße und weiteren spannenden Angeboten wie dem 
Feuerwehr-Parcours austoben. 
Bericht: E. Cenk, M. Becker 

Änderungswünsche
können wir aus Zeitgründen 
leider nicht immer 
berücksichtigen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
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Wir gratulieren recht herzlich 

am 15. August Herrn Horst Bachert
 zum 80. Geburtstag 
am 16. August Frau Inge Hildenbrand 
 zum 75. Geburtstag  
Der Jubilarin wie auch allen anderen Altersjubilarinnen und 
Altersjubilaren, die aus persönlichen Gründen nicht genannt 
werden möchten oder aufgrund des Bundesmeldegesetzes 
nicht genannt werden dürfen, wünschen wir viel Glück und vor 
allem gute Gesundheit für ihren weiteren Lebensweg. 

 
 
 

Eheschließung: 
29. Juli 2023  Jennifer Münßinger geb. Schwarz und Steffen 

Münßinger 
   Raubeckstraße 18, 73105 Dürnau 
 
Wir wünschen dem frisch vermählten Ehepaar alles Gute für die ge-
meinsame Zukunft! 
 

 
Mitteilungsblatt – Sommerpause 
in KW 32 und 33. Wir bitten um Beachtung! Das letzte Mitteilungs-
blatt erscheint am 3. August 2023, das nächste dann wieder am 
24. August 2023. 

Wir laden herzlich ein zum 
nächsten SONNTAGSCAFÉ
am Sonntag, 6. August 2023, 
Öffnungszeiten von 14 – 17 
Uhr, in die Begegnungsstätte in 
Dürnau. 
Leckere Kuchen, Kaffee und 
Getränke stehen für Sie bereit. 
Wir freuen uns auf viele Besu-
cher! 
Das Sonntagscafé-Team 

P.S.: Das Sonntagscafé findet immer am ersten Sonntag im 
Monat statt. Bitte merken Sie sich den nächsten Termin am 
Sonntag, 3. September 2023, bereits heute vor.

 

 
 

Die Gemeinde Dürnau (2.200 Einwohner), Landkreis Göppin-
gen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

einen Bauhofmitarbeiter (m/w/d) 
unbefristet in Vollzeit

 
Das Aufgabengebiet umfasst 
alle Tätigkeitsbereiche des Bauhofes, insbesondere die Mit-
arbeit bei der Straßen- und Wegeunterhaltung, Grünanlagen-
pflege, Kontrolle und Unterhaltung von Gewässern, Kanälen 
und gemeindeeigenen Gebäuden sowie die Mitarbeit beim 
Winterdienst. 
Wir suchen SIE mit
•	 abgeschlossener handwerklicher/technischer Ausbil-

dung,
•	 der Befähigung für das Bedienen und den Umgang mit 

 Maschinen und Geräten,
•	 Führerschein der Klassen B/BE und T. Wünschenswerter-

weise mit CE oder mit der Bereitschaft, diesen mit finanzi-
eller Unterstützung zu erwerben.

•	 Leistungsbereitschaft, Flexibilität und Teamfähigkeit,
•	 körperlicher Belastbarkeit und selbständiger Arbeits - 

weise.
 
Wir bieten Ihnen 
einen krisensicheren Arbeitsplatz, eine abwechslungsreiche 
Tätigkeit sowie eine tarifgerechte Bezahlung nach dem Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). 
Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerber/-
innen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bevorzugt 
berücksichtigt. 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Hauptamtsleiter, Herr 
Bärtle unter Telefon 07164 91010-13 gerne zur Verfügung. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns  
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens  
25. August 2023 an die Gemeindeverwaltung Dürnau, 
Hauptstraße 16, 73105 Dürnau oder per E-Mail (PDF) an 
 gemeinde@duernau.de.

 

Termine im August 
Wertstoffhof: samstags von 9 – 12 geöffnet 
Grüngutsammelplatz Dürnau, Öffnungszeiten April – Oktober: 
Dienstag 17 – 19 Uhr, Freitag 15 – 19 Uhr, Samstag 11 – 18 Uhr 
Hallenbad – Öffnungszeiten Familienbad: montags und mitt-
wochs von 16 – 19 Uhr (außer in den Schulferien) – ab 1. Juli 
2023 geschlossen! 
Gralglas-Museum: Öffnungstermine siehe unten! 
 3. August Bioabfall 
 5. August Gralglas Museum von 14 – 17 Uhr geöffnet 
 6. August Sonntagscafé 
 7. August Gelber Sack 
10. August Bioabfall 
14. August Hausmüll 
17. August Bioabfall 
19. August Gralglas Museum von 14 – 17 Uhr geöffnet 
21. August Gelber Sack 

Gemeinde Dürnau
Rathaus Dürnau, Hauptstraße 16, 73105 Dürnau 
Telefon 07164 91010-0, Fax 07164 91010-10, Internet: www.duernau.de, E-Mail: gemeinde@duernau.de
Öffnungszeiten: Mo., 7.30 – 12.00 Uhr; Di. bis Fr., 8.30 – 12.00 Uhr; Di., 14.00 – 18.00 Uhr
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21. – 25. August  EnBW Turnusfahrt Kontrolle Straßenbeleuch-
tung 

24. August Bioabfall 
25. August Papiertonne 
28. August Hausmüll 
31. August Bioabfall 
 
 
 
 
Straßenbeleuchtung – 
Wartung durch die EnBW 
Die nächste Turnusfahrt der EnBW zur Überprüfung der Stra-
ßenbeleuchtung findet in der Zeit vom 21. August bis zum 
25. August 2023 statt. 
Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger, defekte Straßenlampen 
bzw. Störungen in der Straßenbeleuchtung dem Rathaus, Telefon 
07164 91010-15, E-Mail: gemeinde@duernau.de zu melden. Die 
gemeldeten Störungen können dann gezielt durch die EnBW beho-
ben werden, damit ein komplett funktionierendes Straßenbeleuch-
tungsnetz gewährleistet werden kann. 

Verunreinigung von Straßen durch 
„Pferdeäpfel“ 
Dass ein Pferd auch auf öffentlichen Straßen Kot hinterlässt, lässt 
sich nur schwerlich vermeiden und ist eigentlich auch kein Prob-
lem – zumindest dann nicht, wenn sich ihre Reiter an die gültigen 
Regeln halten. 
Im Gegensatz zu Hundekot auf öffentlichen Verkehrsflächen greift 
bei den „Hinterlassenschaften“ von Pferden nicht die örtliche Um-
weltschutzverordnung, was jedoch nicht bedeutet, dass Reiter die 
Pferdeäpfel auf öffentlichen Straßen liegen lassen dürfen. 
Im Gegenteil: Hier besteht sogar eine landesrechtliche Verpflich-
tung, die Straße unverzüglich und ohne Aufforderung zu reinigen  
(§ 42 Straßengesetz für Baden-Württemberg). 
Dieser Verpflichtung kommen leider nicht alle Reiter nach. 
Wir möchten daher darauf hinweisen, dass die Beseitigung der 
Verunreinigungen durch die Gemeinde als Ortspolizeibehörde ent-
weder kostenpflichtig angewiesen werden oder die Beseitigung der 
Verunreinigung auf Kosten des Reiters durchgeführt werden kann. 
Im Übrigen kann ein Verstoß auch mit einem Bußgeld geahndet 
werden. 
Damit es erst gar nicht so weit kommen muss, möchten wir alle Rei-
ter dazu aufrufen, die Pferdeäpfel schnellstmöglich zu beseitigen 
– vor allem natürlich im Bereich der Gehwege, da hier zumeist die 
Beseitigung bei den Anwohnern hängen bleibt. 
 
Bürgermeisteramt Dürnau 

Richtlinien zur Förderung von 
Balkonsolarkraftwerken
Zweck der Förderung
Die Richtlinie zur Förderung von Balkonsolarkraftwerken ist eine 
Maßnahme zur Klimaförderung durch die Gemeinde Dürnau. Ziel 
dieser Zuwendungen ist die Senkung der Treibhausgasemissionen 
und die Steigerung der lokalen Wertschöpfung. Durch die Strompro-
duktion aus Erneuerbaren Energien vor Ort werden Energiekosten 
eingespart und die Versorgungssicherheit erhöht. Mit Balkonsolar-
modulen können auch Mieter oder Eigentümer, denen kein eigenes 
Dach zur Nutzung der Sonnenenergie zur Verfügung steht, von der 
eigenen Stromproduktion unmittelbar profitieren.

Antragsberechtigte
Antragsberechtigt sind Mieter und Eigentümer von Wohnungen in 
Dürnau. Eigentümer mehrerer Wohnungen und Gebäude dürfen nur 
einen Förderantrag für eine Wohneinheit bzw. ein Gebäude stellen.

Gegenstand der Förderung
Gefördert werden nur neue Anlagen und Anlagenbestandteile, kei-
ne gebrauchten Module oder gebrauchten Wechselrichter.
Photovoltaik-Kleinanlagen, die nach dem Verband der Elektrotech-
nik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE) als „Steckerfertige 
PV-Anlagen“ bezeichnet werden. Die Wechselrichterleistung be-
trägt maximal 600 Watt. Sobald der Gesetzgeber bzw. die techni-
schen Anschlussregeln des VDE eine höhere Leistung zulassen, gilt 
diese neue Grenze zeitgleich auch für diese Förderrichtlinien.

Art und Umfang der Förderung
Bei der Förderung handelt es sich um einen einmaligen zweckge-
bundenen Zuschuss für die Anschaffung und Installation eines Bal-
konsolarkraftwerks.
Die Zuwendungshöhe beträgt 50 Euro pro Modul bzw. maximal 100 
Euro pro Anlage.

Förderantrag und Nachweise
Die Antragsstellung erfolgt mithilfe des Antragsformulars, welches 
der Gemeindehomepage entnommen werden kann. Zusätzlich zum 
ausgefüllten Antrag benötigen wir ein Foto von der montierten Anla-
ge sowie eine Kopie der Rechnung.
Die technischen Daten der Anlage müssen in der Rechnung ersicht-
lich sein.
Ansonsten sind Datenblätter der Anlagenbestandteile beizufügen.

Zuwendungsvoraussetzungen 
Der Standort der Anlage muss in Dürnau liegen. Die Anlage darf an 
Balkon, Terrasse, Hauswand, Garagen-/Carport oder in einer der 
Wohneinheit zugeordneten Rasenfläche montiert werden. Sie darf 
jedoch generell nur doch errichtet werden, wo sie rechtlich zulässig 
ist.

Förderbeginn
Gefördert werden Anlagen rückwirkend ab dem Rechnungsdatum 
1. Januar 2023 und bis zum Rechnungsdatum 31. Dezember 2024.

Antragsverfahren und Fristen
Ablauf:
1. Balkonsolarkraftwerk kaufen und installieren.
2.  Anlage beim Netzbetreiber Netze BW anmelden:
  https://www.netze-bw.de/stromeinspeisung/steckerfertige-

pv-anlage
3.  Anlage im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur 

anmelden:
  http://www.marktstammdatenreaister.de/MaStR
4.  Foto der montierten Anlage machen.
5.  Antrag ausfüllen, Kopie der Rechnung und Foto der Anlage bei-

fügen.
6.  Antrag per Post oder per E-Mail einreichen:
  Gemeinde Dürnau, Hauptstraße 16, 73105 Dürnau
  gemeinde@duernau.de, Telefon 07164 91010-0
7.  Schriftliche Bewilligung erhalten.
8.  Auszahlung per Überweisung erhalten.

Vollständig eingereichte Antragsunterlagen werden in der Reihen-
folge des Eingangsstempels bearbeitet. Der Antragssteller erhält 
eine Benachrichtigung, wenn der Förderantrag unvollständig sein 
sollte.
Die Bewilligung erfolgt nach Maßgabe der zu Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel in der Reihenfolge des Eingangs der vollständigen 
Antragsunterlagen.
Gefördert werden Anlagen rückwirkend ab dem Rechnungsdatum 
1. Januar 2023 und bis zum Rechnungsdatum 31. Dezember 2024.

Weitere Bestimmungen
Bei der Förderung von Balkonsolarkraftwerken handelt es sich um 
eine freiwillige Leistung der Gemeinde Dürnau. Ein Rechtsanspruch 
auf Bewilligung besteht nicht.
Die Zuschüsse werden nach pflichtgemäßen Ermessen im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gewährt.
Die Gemeinde übernimmt keine Haftung für eventuelle Konsequen-
zen oder Schäden, die durch die geförderte Maßnahme entstehen.
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Eine Förderung im Rahmen dieser Richtlinien ersetzt keine Bau- 
oder Betriebsgenehmigung.
Die Gemeinde Dürnau behält sich vor, Zuwendungen zurückzufor-
dern, wenn die Anlage nicht dieser Förderrichtlinie entspricht, den 
Satzungen der Gemeinde Dürnau widerspricht oder den Festset-
zungen des Bebauungsplanes zuwiderlaufen.
Der Antragsteller ist verpflichtet, Beauftragten der Gemeinde zu er-
möglichen, die ordnungsgemäße Ausführung vor Ort zu überprüfen.

Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am 17. Juli 2023 nach dem Beschluss des Ge-
meinderates der Gemeinde Dürnau in Kraft.

17. Juli 2023

Wagner
Bürgermeister

Das Antragsformular erhalten Sie bei der Gemeindeverwaltung 
oder auf der Homepage der Gemeinde Dürnau. 
 

Der Grundschul- und Kindergartenverband Dürnau-Gam-
melshausen bietet zum neuen Schuljahr folgende Stelle an:
 

Mitarbeiter (m/w/d) 
Randzeiten- und Mittagsbandbetreuung 

an der Grundschule

•	 Teilzeit, unbefristet, mit einem Beschäftigungsumfang 
bis 50 % (derzeit 19,5 Wochenstunden), bei der Bereit-
schaft zur Übernahme weiterer Tätigkeiten und Fortbil-
dungsangeboten.

•	 Oder: alternativ Mini-Job (bis max. 520,– €/Monat).
 
Die Grundschule Dürnau-Gammelshausen ist eine Ganz-
tagesschule in Wahlform und Sitz der Hector-Kinderakade-
mie „Pfiffikus“ für den Landkreis Landkreis Göppingen. 

Aufgaben:
Aufsicht/Betreuung der Schulkinder in der morgendliche 
Randzeitenbetreuung sowie im Mittagsband bzw. nach Ab-
sprache auch Ferienbetreuung.
Nach Beschäftigungsumfang auch Mitarbeit bei der schuli-
schen Betreuung. 
Entsprechende Vorqualifizierung ist wünschenswert. Ggf. 
sind Fortbildungen/Weiterqualifizierung vorgesehen. 
Die Stelle kann bei entsprechender beruflicher Qualifikation 
auch als Stelle für die Schulsozialarbeit ausgebildet werden 
(nicht: bei Mini-Job). 

Leistungen:
Funktions- und leistungsgerechte Vergütung nach dem Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), zusätzliche Alters-
versorgung (ZVK), Jobrad-Angebot, betriebliches Gesund-
heitsmanagement (im Aufbau).
 
Bewerbungen bitte bis spätestens 25. August 2023 an  
die Verbandsverwaltung; gerne auch per E-Mail (gemeinde@
duernau.de).








Arbeitskreis Asyl Dürnau

Wir suchen gebrauchte verkehrssichere Fahrräder für Kinder 
 (Größe der Kinder: 130 cm und 150 cm) 
Marie-Luise Buchholz 
(AK Asyl) 
Telefon 07164 7497 
 




